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RS OGH 1947/10/25 1Ob736/47
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1947

Norm

ABGB §372 IIa

Rechtssatz

Ein blosser Tauschvertrag bezüglich einer Wohnung gibt noch nicht die Voraussetzung für eine dingliche Klage gegen

einen Dritten auf Räumung der Wohnung.

Entscheidungstexte

1 Ob 736/47
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